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unerheblich , sobald wir unterstellen , daß diese Zahlen das Verhält¬
nis der einheimischen sächsischen Aktivstufung darstellen . Dann
mußten sie bei dem Friedensgeld ebenso auf treten , wie als Ver¬
hältniszahlen bei jeder anderen Summe , die herabgesetzt werden
sollte . Dieser Grund ist also nicht entscheidend . In der Tat führt
die nähere Nachprüfung zu Gegengründen gegen die Bannhypo-
these , die m . E . durchgreifen .

5. Entscheidend ist schon der Wortlaut des c . 3 . Die Worte , die
uns vorliegen , können nicht durch die Absicht verursacht worden
sein , die Ungehorsamsbuße beim Grafenbann herabzusetzen und
sie konnten auch von keinem Zeitgenossen auf die Ungehorsams¬
buße bezogen werden . Die Eingangsworte „ubicumque F r a n c i se-
cundum legem — solvere debent ' * — setzen fränkisches Recht
und deshalb voraus , daß zunächst eine Zahlungspflicht der Franci
und nicht der Sachsen gegeben ist . Die Vorschrift in c . 31 der
Capitulatio war aber sächsisches Recht und nur sächsisches Recht.
Bei Ungehorsam trat ein Fall ein , in dem die „Saxones «obere
debent . Dieser Fall konnte daher mit den Eingangsworten desc. 3
gar nicht gemeint sein . Aber auch die Ungehorsamsbuße , welche
die Franken bei einem gräflichen Bannbefehl verwirkten , konnte
nicht gemeint sein , weil es eben gar keine allgemeine fränkische
Grafenbuße gab , sondern nur unter sich verschiedene Grafenbußen
der einzelnen Teilstämme . Schon aus diesen Gründen können
die Gesetzgeber gar nicht an die Grafenbuße gedacht haben , wie
Richthofen und Brunner meinen . Aber auch nicht aus anderen
Gründen .

6 . Hätte man die Ungehorsamsbuße ermäßigen wollen , so hätte
man nicht an die Zahlungspflicht angeknüpft , sondern an das
Bannrecht , an die potestas der Grafen , an das Recht der Androhung .
Behielt der Graf das Recht bei 15 Schillingen zu gebieten , so mußte
der Ungehorsame auch 15 Schillinge zahlen . Diese Folge konnte
nicht geändert werden 119) . T )eshalb hätte man bei einer solchen Ab¬
sicht die bisherige potestas der Grafen eingeschränkt und die Vor¬
schrift der Capitulatio , wie dies sonst zu geschehen pflegte , erkenn-

119) Es ist m . E . nicht annehmbar , daß die ungehorsamen Sachsen
milder behandelt werden als die ungehorsamen Franken . Es ist m-
nicht möglich , daß der Graf 15 Schillinge androhen mußte , um dann 12,
5, 4 zu erhalten . Ein solches Verfahren hätte die Autorität der Beamten
herabgesetzt , ohne irgendwie gerechtfertigt zu sein.
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bar abgeändert 120 ) , c . 3 läßt keinerlei Änderung erkennen . Kein
Graf konnte , wenn er das Capitulare zu Gesiebt bekam , aus ihm
entnehmen , daß seine bisherige Banngewalt für die Zukunft ge¬
mindert sei.

7. Ferner wird die Banndeutung dem ersichtlichen Vorstellungs¬
verlaufe nicht gerecht . Die Versammlung hat sich in c . 1 und 2
mit dem ständigen Bannstrafrechte , nicht mit den Verwaltungs¬
befehlen des Königs beschäftigt . Wenn sie etwa wegen des Wortes
Bann zu den Verwaltungsbefehlen übergegangen wäre , sot hätte
zunächst ein Eingehen auf die Verwaltungsbefehle des Königs nahe -
gelegen . Diejenige Regelung , die dieses Recht später in c . 9 unse¬
res Gesetzes erfahren hat , würde uns dann zwischen c . 2 und c . 3
begegnen. Bei diesem Vorstellungsverlaufe wäre dann der Ver¬
sammlung bewußt geworden , daß der Graf zwei Bannbußen hatte ,
die 60 -Schillingbufie und die 15-Schillingbuße . Da man sich mit
dem ständigen Banne von 60 Schillingen schon beschäftigt hatte ,
so wäre die entsprechende hohe Grafenbuße sicherlich nicht über¬
sehen worden 121 ) . Daß diese Erwähnungen fehlen , beweist m . E .,
daß die Versammlung nicht von dem Bannstrafrecht des Königs
zu den Verwaltungsbefehlen des Grafen übergegangen ist , sondern
daß der Gang der Verhandlung ein anderer gewesen sein muß .
Wir werden sehen , daß dies in der Tat der Fall war .

8- Einen weiteren Gegengrund ergibt die Behandlung der könig¬
lichen Verwaltungsbefehle in c . 9 . Die Abstufung wird auch in
c- 9 ganz stillschweigend übergangen . Das kann sich nicht durch die
Person des Königs erklären , denn in c . 1 und 2 wird bei Königs¬
verordnungen die Gleichheit der Zahlungspflicht eingeschärft . Die
Fassung des c . 9 läßt darauf schließen , daß bei einem Verwaltungs -
befehle die volle Zahlung der angedrohten Buße als selbstverständ¬
lich galt.

120) Die Beschränkung der Banngewalt hätte allerdings zur Folge ge¬
habt, daß auch die den sächsischen Grafen unterstellten Franken nicht
mehr 15 Schillinge verwirkten . Damit war aber die Voraussetzung für
che Zahlungspflicht der Sachsen nach c . 3 weggefallen .

121) Auch ist anzunehmen , daß der Wechsel in den Vorstellungen sprach -
hch zum Ausdruck gekommen wäre . Man hätte dem Bann des Königs
den Bann des Grafen gegenübergestellt . Die Worte secundum legem ,
die vorhanden sind , können nicht durch die Vorstellung Grafenbann ver¬
ursacht worden sein .
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